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PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des
§ 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der
Rat der Gemeinde Spelle diesen Bebauungsplan Nr. 103 "Nördlich der Rheiner Straße", 
bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen.

Spelle, den 12.07.2022

                                
........................................                                ............................................
Gemeindedirektorin                                                                 Bürgermeister                              

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung - nicht - 
geltend gemacht worden.

Spelle, den                
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 die 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 103 "Nördlich der Rheiner Straße" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 02.06.2020 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Spelle, den 20.07.2022
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am 14.09.2021                     
dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 09.02.2022 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung  und die wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 17.02.2022 bis 18.03.2022
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Spelle, den 20.07.2022
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Spelle hat diesen Bebauungsplan nach Prüfung der Stellung- 
nahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 12.07.2022 als Satzung sowie die 
Begründung beschlossen.

Spelle, den 20.07.2022
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 
Bekanntmachung 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 30.09.2022                    
im Amtsblatt Nr. 42 für den Landkreis Emsland bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 30.09.2022 in Kraft getreten.

Spelle, den 07.10.2022
                                             .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
 

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am                   dem 
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute 
öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                       ortssüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung  und die wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom                     bis
                    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Spelle, den                
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

PLANZEICHENERKLÄRUNG (gem. Planzeichenverordnung - PlanzV)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ)0,8

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichenGeltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

max. Gebäudehöhe 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 1.1)

GH=max. 
12,00 m

II Zahl der Vollgeschosse 
(Höchstwert)

Geschossflächenzahl (GFZ)1,2

Straßenbegrenzungslinie 

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 

abweichende Bauweise
(siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)

a

Planverfasser 

Dieser Bebauungsplan wurde im Auftrag der Gemeinde Spelle aufgestellt von der:

Sweco GmbH

                                                                                                 Meppener Straße 104
                                                                                                49808 Lingen (Ems)

Lingen (Ems), den 10.09.2021
                                            ................................................. 
                                                                                                 i. A. Großpietsch

im Einvernehmen mit der Gemeinde Spelle

Spelle, den 20.07.2022   
                        ................................................

 Gemeindedirektorin                                                                                     

Fläche für den Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen:
Feuerwehr

Fläche für die Verwertung oder Beseitigung 
von Abwasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Zweckbestimmung: Versickerungsmulde 
 

RRG

1. Maß der baulichen Nutzung

1.1 Maximale Gebäudehöhe (GH)

Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird für die Fläche für Gemeindbedarf, 
Einrichtungen und Anlagen: Feuerwehr eine Höhe von 12,00 m als maximale 
Gebäudehöhe (GH) festgesetzt. Bezugsebene für die Höhenbemessung ist jeweils 
die Oberkante der zur Erschließung des jeweiligen Baugrundstückes notwendigen 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte der Straßenfront 
der jeweiligen Grundstücksgrenze. 
Die nach § 16 Abs. 2 BauNVO maximal zulässige Gebäudehöhe kann gemäß 
§ 16 Abs. 6 BauNVO für einzelne technisch bedingte Anlagen wie Schornsteine, Ab-
luftkamine o. ä. überschritten werden.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
(gem. § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

Zu- und Abfahrverbot 

Fläche für die Abwasserbeseitigung

ST

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze,Garagen und Gemeinschafts-
anlagen (§ 9 Abs 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Stellplätze, einschl. Zufahrt

HINWEISE
Für diesen Bebauungsplan gelten:

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
    gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde 
    oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. 
    (§ 14 Abs. 1 NDSchG) 
    Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
    unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-  
    malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Tel.-Nr. der Unteren Denkmalschutzbehörde: (05931) 44-2173 oder (05931) 6605.
2. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plange-
    biet gelegentlich Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von 
    Wirtschaftsdüngern auftreten können, als Vorbelastung hinzunehmen sind.
3. Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 

werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, die Gemeinde Spelle oder die 
LGLN Regionaldirektion Hannover Dezernat 6 Kampfmittelbeseitigung zu benachrich- 
tigen. 

4. Von der Kreisstraße 316 können Emissionen ausgehen. Für die in Kenntnis dieses 
Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Straßenbaulast-
träger keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend 
gemacht werden.  

5. Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze 
gem. § 18 a Luftverkehrsgesetz. Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und 
Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen 
wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden. Ferner befindet sich das Plangebiet 
im Interessengebiet militärischer Funk.

6. Das Herrichten der Plangebietsfläche hat im Zeitraum von Anfang September bis Ende 
Februar zu erfolgen. Wenn diese Arbeiten außerhalb dieses Zeitraums erfolgen, ist die 
Fläche auf Bodenbrüter zu untersuchen. Sollten Bodenbrüter angetroffen werden, sind 
die Arbeiten bis zum Abschluss der Brutperiode aufzuschieben.

7. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können im Rathaus der Samtgemeinde Spelle, im Fachbereich 
Bauen, Planung und Umwelt, Hauptstraße 43, während der Dienstzeiten eingesehen 
werden.

Anbaubeschränkungen gem. § 24 NStrG entlang der K 316 (Rheiner Straße)

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

20 m Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 1 NStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der 
Landes- und Kreisstraßen
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m (dies gilt ent-

sprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs), 
gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn und

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung, die über 
Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden.

40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 Abs. 2 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der Straßen-
baubehörde, wenn
1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs der 

Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen 
vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahr-
bahn, errichtet oder erheblich geändert oder anders genutzt werden 
sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf 
Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten un- 
mittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen.
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Planstand:

1. Ausfertigung

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen und Sträuchern und Gewässern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6  BauGB)

 F 1 Fläche für Minimierungsmaßnahmen 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 3.1) 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 3.2) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6  BauGB)

3.   Grünordnerische Festsetzungen

3.1 Auf der mit F 1 umgrenzten Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen und Sträuchern und Gewässern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB sind die vorhandenen Ge-
hölze zu erhalten. 

3.2 Die mit F 2  umgrenzten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind flächendeckend 
mit standortheimischen Laubgehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Pflanzenauswahlliste: 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Hasel 
(Coylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Faulbaum (Rhamnus frangula), 
Schlehe (Prunus spinosa), Salweide (Salix caprea), Weissdorn (Crataegus monogyna).

3.3 Die Stellplatzanlage ist mit heimischen, standortgerechten Hochstammbäumen einzu-
grünen. Pro fünf Stellplätze ist ein Hochstammbaum zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten.

Pflanzenauswahlliste: 
Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Winterlinde (Tilia cordata)

4. Sichtdreieck 
   
4.1 Das Sichtdreieck ist von jedem Bewuchs - einzelne hochstämmige Bäume ausge-

nommen -, von jeder Bebauung und sonstigen sichtbehindernden Gegenständen 
aller Art mit mehr als 80 cm über Fahrbahnoberkante der Straßen dauernd freizu-
halten.

Sichtdreieck
(siehe textl. Festsetzung Nr. 4.1) 

110
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Planungen, Nutzungsregelungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

F 2

Fläche für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

2. Bauweise

2.1 Abweichende Bauweise

Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf  - Einrichtungen und Anlagen: Feuerwehr - 
wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Es gelten die Vorschriften der 
offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude von mehr als 50 m Länge 
zulässig sind.

gez. Andreas Wenninghoffgez. Maria Lindemann

gez. Maria Lindemann

gez. Maria Lindemann

gez. Maria Lindemann

gez. Maria Lindemann

gez. Maria Lindemann

gez. Großpietsch
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN
(es gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes gültigen  
Fassungen)

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)  
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
  Planinhaltes - PlanzV  
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)                     
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